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Kennzeichnung  von  Fahrzeugen  zur  Erschwerung  von  Diebstahl  und  oder  unbefugter 
Veräusserung. 
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©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Kennzeichnung  von 
Fahrzeugen  zur  Erschwerung  von  Diebstahl  oder  un- 
befugter  Veräußerung.  Die  am  Fahrzeug  dauerhaft 
angebrachte  Kennzeichnung  beinhaltet  Informations- 
träger  mit  Daten  -  Sekundärinformationen  -,  die  nor- 
malerweise  inhaltlich  mit  anderweitig  niedergelegten, 
einer  Manipulation  nicht  zugänglichen,  über  die 
Identität  des  Fahrzeuges  Auskunft  gebenden  Infor- 
mationen  -  Primärinformationen  -  übereinstimmen, 
wobei  bei  einer  Abweichung  der  Sekundärinforma- 
tion  von  der  Primärinformation  der  Verdacht  auf  un- 
rechtmäßigen  Fahrzeugbesitz  gegeben  ist.  Zur  Errei- 
chung  eines  jederzeit  zuverlässigen  Fälschungs- 
schutzes  der  Fahrzeugidentität  wird  vorgeschlagen, 
die  die  Sekundärinformationen  tragenden  Informa- 
tionsträger  (7)  gleichgestaltet  und  in  im  um-Bereich 
liegender,  mikroskopisch  kleiner  Form  in  vieltau- 
sendfacher  Anzahl  farbpigmentartig  in  eine  Fahr- 
zeugbeschichtung  (5,6)  zumindest  an  bestimmten 
Stellen  einzulagern. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Kennzeichnung  von 
Fahrzeugen  zur  Erschwerung  von  Diebstahl  oder 
unbefugter  Veräußerung  gemäß  des  Oberbegriffes 
des  Patentanspruches  1  . 

Eine  gattungsgemäße  Kennzeichnung  ist  aus 
der  DE-OS  34  45  401  bekannt.  Die  Kennzeichnung 
ist  unter  einer  Lack-,  Färb-  oder  Unterbodenschutz- 
schicht  am  Fahrzeug  angebracht  und  wirkt  auf  eine 
einfallende  Strahlung  bestimmter  Wellenlänge  re- 
flektierend.  Die  Kennzeichnung  ist  als  Strichkode 
ausgebildet,  der  sich  über  das  Fahrzeug  in  Rich- 
tung  dessen  Längsachse  erstreckt  und  in  dem 
Fahrzeugdaten  verschlüsselt  sind.  Mit  geeigneten 
Strahlungssendern  und  -empfänger  können  Fahr- 
zeuge  auch  während  des  Fahrens  abgetastet  und 
zur  Überprüfung  der  Fahrzeugidentität  mit  fäl- 
schungssicher  abgelegten  spezifischen  Fahrzeug- 
daten  verglichen  werden,  so  daß  aufgrund  der  für 
autorisierte  Personen  erleichterten  Auffindbarkeit 
des  Fahrzeuges  die  Diebstahlgefahr  verringert  wer- 
den  kann. 

Für  einen  Autodiebstahl  ist  die  Erschwerung 
der  Erkennbarkeit  dieser  Kennzeichnung  durch 
Verbergen  hinter  Lackschichten  jedoch  bei  der 
heutigen  Professionalität  der  einschlägigen  Kreise 
aufgrund  der  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  kein 
Hindernis  mehr.  Der  Aufwand  für  eine  Veränderung 
des  Kennzeichens  ist  zwar  hoch,  wird  jedoch  desto 
mehr  in  Kauf  genommen,  je  höher  der  mit  dem 
Fahrzeug  erzielbare  Gewinn  bei  einer  Veräußerung 
ist. 

Darüber  hinaus  ist  es  schon  bei  geringer  Be- 
schädigung  der  Karosserie  sehr  schwierig,  den  dar- 
auf  aufgebrachten  Strichcode  einwandfrei  zu  lesen, 
so  daß  der  Fahrer  ohne  eine  Straftat  begangen  zu 
haben  bei  einer  Fahrzeugkontrolle  diebstahlver- 
dächtig  werden  würde.  Desweiteren  läßt  sich  bei 
Behebung  der  Beschädigung  ein  und  derselbe 
oder  ein  neuer  Strichcode  nur  unter  großem  techni- 
schem,  finanziellem  und  verwaltungstechnischem 
Aufwand  für  den  Fahrzeugbesitzer  wieder  auftra- 
gen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
gattungsgemäße  Kennzeichnung  derart  weiterzuge- 
stalten,  daß  ein  jederzeit  zuverlässiger  Fälschungs- 
schutz  der  Fahrzeugidentität  erreicht  wird. 

Die  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  die  im 
Patentanspruch  1  angegebenen  kennzeichnenden 
Merkmale  gelöst. 

Dank  der  Erfindung  bleiben  trotz  einer  Neube- 
schichtung  aufgrund  der  mikrofeinen  Ausbildung 
der  Informationsträger  und  ihrer  massenhaften  Ver- 
teilung  in  einer  Fahrzeugbeschichtung  immer  noch 
genügend  Stellen  mit  Daten  am  Fahrzeug,  die  die 
ursprüngliche  Identität  wiedergeben  können.  Bei 
einer  Überprüfung  des  Fahrzeuges  in  einer  Fahr- 
zeugkontrolle  ist  somit  die  Gefahr  des  Erkennens 
der  unbefugten  Benutzung  bzw.  der  Unrechtmäßig- 

keit  des  Besitzes  aufgrund  der  Nachweisbarkeit 
einer  Abweichung  der  Sekundär-  von  den  Primärin- 
formationen  relativ  hoch. 

Die  erfindungsgemäße  Kennzeichnung  bietet 
5  wegen  der  hohen  technologischen  Anforderungen 

und  Vorraussetzungen  zur  Herstellung  der  Informa- 
tionsträger  und  der  dadurch  erschwerten  Nachah- 
mung  zusätzlichen  Fälschungsschutz.  So  ergeben 
sich  bei  der  Nachahmung  mit  billigeren,  technolo- 

io  gisch  tieferstehenden  Mitteln  Abweichungen  in  der 
Ausbildung  der  Informationsträger  und  ihrer  Auf- 
bringung,  die  als  Manipulationen  der  ursprüngli- 
chen  Identität  erkannt  werden  können. 

Bei  Bekanntwerden  der  Verwendung  einer  der- 
75  artigen  Kennzeichnung  wird  ein  Abschreckungsef- 

fekt  vor  einer  Veränderung  der  Identität  der  mit  der 
Kennzeichnung  versehenen  Fahrzeuge  erzielt,  so 
daß  insgesamt  ein  jederzeit  zuverlässiger  Fäl- 
schungsschutz  der  Identität  und  somit  ein  Schutz 

20  vor  Diebstahl  oder  unbefugter  Veräußerung  gege- 
ben  ist.  Für  preislich  auf  hohem  oder  höchstem 
Niveau  gelegene  Fahrzeuge,  die  aufgrund  der  ho- 
hen  Diebstahlgefahr  nicht  mehr  vollkaskoversichert 
werden,  können  mit  einer  derartigen  fälschungssi- 

25  cheren  Kennzeichnung  versicherungsseitig  Versi- 
cherungsverträge  wieder  in  Betracht  gezogen  wer- 
den. 

Desweiteren  verhindert  die  erfindungsgemäße 
Kennzeichnung  eine  Fahrerflucht  bei  Unfällen,  bei 

30  denen  Schürfspuren  des  Fahrzeuges  am  Unfallort 
verbleiben,  da  die  Ermittlungswahrscheinlichkeit 
sehr  hoch  ist.  Dies  kann  bei  allgemeiner  öffentli- 
cher  Kenntnisnahme  dieses  Sachverhalts  eine  de- 
fensive  vorsichtigere  Fahrweise  bei  den  Fahrern 

35  und  dadurch  eine  Unfallverringerung  zur  Folge  ha- 
ben. 

Zweckmäßige  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
können  den  Unteransprüchen  entnommen  werden; 
im  übrigen  ist  in  der  nachfolgenden  Zeichnungsbe- 

40  Schreibung  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung 
näher  erläutert. 

Es  zeigt: 
Fig.  1  in  einer  Schnittdarstellung  einen  Abschnitt 
einer  Karosserieaußenhaut  mit  einem  vergrößer- 

45  ten  Ausschnitt  der  erfindungsgemäßen  Kenn- 
zeichnung, 
Fig.  2a-d  in  symbolhafter  Darstellung  vier  we- 
sentliche  Verfahrensschritte  zur  erfindungsge- 
mäßen  Kennzeichnung. 

50  In  Fig.  1  ist  ein  Abschnitt  einer  Fahrzeugaußen- 
haut  1  dargestellt,  die  sich  aus  einem  Fahrzeug- 
blech  2  und  mehreren  -  nebst  einer  Phosphatie- 
rungsschicht  3  und  einer  Grundierungsschicht  4  - 
auf  das  Fahrzeugblech  2  aufgebrachten  Lack- 

55  schichten  zusammensetzt,  wobei  hier  beispielge- 
bend  nur  zwei  Lackschichten,  eine  Füller-Lack- 
schicht  5  und  eine  Decklackschicht  6  aufgezeigt 
sind. 

2 
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In  der  Füller-Lackschicht  5  sind  mikroskopisch 
kleine,  im  um-Bereich  liegende  gleichgestaltete 
Plättchen  7  in  vieltausendfacher  Anzahl  farbpig- 
mentartig  eingelagert.  Die  Plättchen  7  dienen  als 
Informationsträger  für  Sekundärinformationen,  die 
charakteristische  numerisch  codierte  Merkmale  des 
Fahrzeuges  wie  beispielsweise  die  Fahrgestellnum- 
mer  8  oder  Nummern  für  bestimmte  Zubehörteile 
enthalten.  Die  Plättchen  7  sind  als  geprägte  Ab- 
schnitte  einer  dünnen  Aluminiumfolie  12  ausgebil- 
det  und  sind  über  die  gesamte  Außenhaut  1  des 
Fahrzeuges  verteilt.  Sie  können  auch  an  ganz  be- 
stimmten  Stellen  lokalisiert  sein,  wobei  deren  Lage 
nur  autorisierten  Personen  bekannt  sein  darf. 

Desweiteren  können  die  Plättchen  7  auch  in 
der  Innenlackierung,  in  der  Decklackierung,  in  der 
Unterbodenschutzmasse  und/oder  dem  Konservie- 
rungswachs  der  Hohlraumkonservierung  einge- 
bracht  sein.  Durch  ihre  große  Menge  in  Verbindung 
mit  ihrer  winzigen  Größe  sind  die  Mikroplättchen  7 
in  ihrer  Gesamtheit  praktisch  unentfernbar,  so  daß 
damit  eine  fälschungssichere  Kennzeichnung  von 
Fahrzeugen  gegeben  ist,  die  Diebstahl,  unbefugte 
Veräußerung  und  unrechtmäßige  Inbesitznahme  er- 
schweren. 

Dabei  werden  bei  einer  Fahrzeugkontrolle  ent- 
nommene  Lackprobe  die  in  den  Plättchen  7  einge- 
prägten  und  unter  einem  Mikroskop  ersichtlichen 
Informationen  mit  in  einem  zentralen  Verkehrsregi- 
ster  inhaltlich  niedergelegten  Informationen  (Pri- 
märinformationen)  über  die  Identität  des  Fahrzeu- 
ges  verglichen.  Bei  einer  Abweichung  der  Sekun- 
där-  von  den  Primärinformationen  ist  dann  der  Ver- 
dacht  auf  unrechtmäßigen  Fahrzeugbesitz  gege- 
ben. 

Zur  Herstellung  der  mikrofeinen  Informations- 
träger  7  wird  gemäß  Fig.  2a  zuerst  eine  Vielfalt  von 
Kopien  von  gleichen  Fahrgestellnummern  8  auf  ei- 
nen  Silizium-Wafer  9  mit  einem  Elektronenstrahl 
mikroskopisch  klein  geschrieben.  Das  Schriftbild 
des  Wafers  9  wird  dann  auf  eine  Prägewalze  10 
übertragen  (Fig.  2b),  mittels  der  eine  von  einem 
Coil  11  abwickelbare  Aluminiumfolie  12  heißge- 
prägt  wird  (Fig.  2c).  Anschließend  wird  die  Folie  12 
in  die  Mikroplättchen  7  zerschnitten,  welche  beim 
Lackierungsvorgang  (Fig.  2d)  dem  Lack  13  zuge- 
mischt  werden.  Dabei  ist  es  auch  denkbar,  die 
Auftragung  der  Mikroplättchen  7  in  einem  separa- 
ten  sich  an  die  Lackierung  anschließenden  Arbeits- 
gang  erfolgen  zu  lassen.  Die  Informationen  auf  den 
Mikroplättchen  bezüglich  der  Identität  des  Fahrzeu- 
ges  können  mittels  einer  Lupe  bzw.  eines  Mikro- 
skopes  entnommen  werden.  Das  Aufbringen  der 
Mikrozeichen  kann  auch  durch  ein  Ätzverfahren 
erreicht  werden,  wie  es  zur  Herstellung  von  Halblei- 
termasken  üblich  ist. 

Eine  Alternative  zu  der  oben  beschriebenen  Art 
der  Informationsspeicherung  auf  Plättchen  bildet 

die  Aufbringung  von  photochromen  Farbmolekülen, 
die  sich  durch  Bestrahlen  mit  UV-Licht  verfärben. 
Durch  die  Anordnung  von  gefärbten  und  ungefärb- 
ten  Molekülen  in  einer  bestimmten  Reihenfolge 

5  wird  somit  eine  Darstellung  von  Sekundärinforma- 
tionen  ermöglicht.  Die  Verfärbungsabfolge  der  Mo- 
leküle  richtet  sich  nach  einem  Kode,  dessen  Deko- 
dierung  von  unbefugter  Seite  -  wenn  überhaupt  - 
nur  mit  äußerstem  Aufwand  möglich  ist,  was  eine 

io  Fälschung  der  Identität  des  Fahrzeuges  praktisch 
ausschließt.  Die  Moleküle  können  im  übrigen  auf 
Polymerplättchen  aufgebracht  werden,  die  durch 
ihre  fehlende  metallische  Reflexion  auch  anderen 
Lacken  als  Metallic-Lacken  zugemischt  werden 

15  können,  ohne  den  subjektiven  Farbeindruck  der 
Lackierung  zu  stören. 

Desweiteren  können  die  Polymerplättchen 
auch  mit  aneinandergereihten  magnetisch  ausge- 
richteten  Teilchen  beschichtet  sein,  in  deren  Aus- 

20  richtungsabfolge  nach  einem  Kode  die  Sekundärin- 
formationen  gespeichert  sind.  Zur  Herstellung  wird 
eine  großflächige  Polymerfolie  mit  magnetischen 
Eindomänenteilchen  beschichtet.  Das  beschichtete 
Trägermaterial  wird  anschließend  mit  einem  Laser 

25  lokal  erhitzt  und  gleichzeitig  einem  Magnetfeld  aus- 
gesetzt.  Die  Magnetteilchen  sind  dadurch  verdreh- 
bar  und  richten  sich  jeweils  parallel  zur  Richtung 
des  angelegten  Magnetfeldes  aus.  Ohne  Feld  rich- 
ten  sich  die  Teilchen  statistisch  aus,  so  daß  keine 

30  makroskopische  Magnetisierung  auftritt.  Durch 
mehrmaliges  Abschalten  des  Magnetfeldes  läßt 
sich  somit  entlang  einer  Heizstrecke  auf  dem  Träg- 
ermaterial  ein  magnetisches  Bitmuster  erstellen, 
das  eine  Spur  bildet.  Dabei  wird  jeder  Spur  in 

35  unmittelbarer  Nähe  eine  Referenzspur  zugeordnet, 
die  zur  Eindeutigkeit  der  Signalerkennung  bei  einer 
Detektion  der  Sekundärinformationen  dient,  da  ge- 
rade  in  Umpolungsbereichen  unerwünschte  Rich- 
tungsänderungen  schon  ausgerichteter  Teilchen 

40  auftreten  können.  Nach  Erkalten  und  somit  nach 
Verfestigung  des  Trägermaterials  sind  die  ausge- 
richteten  Teilchen  sozusagen  "eingefroren"  ,  d.h. 
nicht  mehr  verdrehbar.  Die  Folie  wird  dann  zu 
mikrofeinen  Plättchen  zerkleinert  und  dem  Lack 

45  beigegeben.  Auch  hier  kann  ähnlich  wie  bei  der 
Aufbringung  der  photochromen  Moleküle  aufgrund 
der  hohen  Speicherdichte  und  der  damit  nahezu 
unbegrenzten  Kodegestaltungsmöglichkeiten  eine 
Dekodierung  von  unbefugter  Seite  praktisch  nicht 

50  erfolgen. 
Als  weitere  Alternative  können  die  Plättchen  7 

als  kleine  Stückchen  eines  großflächigen  wenige 
Atomlagen  dicken,  monochromatischen  Hologram- 
mes  ausgebildet  sein,  in  dem  die  Sekundärinforma- 

55  tionen  mit  der  üblichen  holographischen  Technik 
aufgenommen  sind.  Trotz  der  Zerstückelung  der 
Folie  weist  jedes  kleine  Stückchen  für  sich  die 
ganze  in  der  gesamten  Folie  gespeicherte  Informa- 

3 
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tion  auf.  Die  holographische  Methode  der  Informa- 
tionsspeicherung  benötigt  einen  vergleichsweise 
geringen  Herstellungsaufwand.  Photochemische, 
transparente  Polymerfolien  bzw.  Folienstückchen 
mit  Infrarot-  oder  UV-Hologrammen  sind  aufgrund 
ihrer  Farblosigkeit  im  sichtbaren  Spektralbereich  in 
der  Klarlackschicht  ohne  Veränderung  der  jeweili- 
gen  Lackfarbe  einbringbar,  so  daß  die  Sekundärin- 
formationen  bei  einer  Fahrzeugkontrolle  lediglich 
durch  Bestrahlen  mit  dem  bei  der  Aufnahme  ver- 
wandten  Referenzlaserlicht  direkt  vor  Ort  lesbar 
sind. 

Schließlich  können  die  Informationsträger  auch 
Peptidketten  sein,  die  aus  mehreren  gleichartigen 
und/oder  voneinander  verschiedenen  Aminosäuren 
oder  Aminosäurederivaten  aufgebaut  sind  und  dem 
Lack  oder  einer  anderen  Fahrzeugbeschichtung 
beigemischt  werden  können.  Mit  Variierung  der 
Aminosäurenart  und  deren  Lage  in  der  Peptidkette 
bei  der  Herstellung  und  durch  die  gleichzeitige 
Verwendung  unterschiedlicher  Peptidketten  wird 
eine  Speicherung  von  ausreichend  vielen  Sekun- 
därinformationen  zur  eindeutigen  Erkennung  der 
Identität  des  Fahrzeuges  möglich.  Eine  Dekodie- 
rung  der  Abfolge  der  Peptidkettenbausteine  in  den 
verschiedenen  Peptidketten  ist  dabei  gleichwohl 
aufgrund  der  Vielfalt  der  Möglichkeiten  ohne  Kode- 
schlüssel  nur  sehr  schwer  möglich,  so  daß  eine 
sehr  hohe  Fälschungssicherheit  des  Fahrzeuges 
gegeben  ist.  Auch  hier  tritt  keine  Verfärbung  der 
aufgebrachten  Lackfarbe  auf. 

Patentansprüche 

1.  Kennzeichnung  von  Fahrzeugen  zur  Erschwe- 
rung  von  Diebstahl  oder  unbefugter  Veräuße- 
rung,  welche  am  Fahrzeug  dauerhaft  ange- 
brachte  Informationsträger  mit  Daten  -  Sekun- 
därinformationen  -  beinhaltet,  die  normalerwei- 
se  inhaltlich  mit  anderweitig  niedergelegten,  ei- 
ner  Manipulation  nicht  zugänglichen,  über  die 
Identität  des  Fahrzeuges  Auskunft  gebenden 
Informationen  -Primärinformationen  -  überein- 
stimmen,  wobei  bei  einer  Abweichung  der  Se- 
kundärinformation  von  der  Primärinformation 
der  Verdacht  auf  unrechtmäßigen  Fahrzeugbe- 
sitz  gegeben  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  die  Sekundärinformationen  tragenden 
Informationsträger  gleichgestaltet  und  in  im 
M.m-Bereich  liegender,  mikroskopisch  kleiner 
Form  in  vieltausendfacher  Anzahl  nach  Art  von 
Farbpigmenten  in  eine  Fahrzeugbeschichtung 
(5),  (6)  zumindest  an  bestimmten  Stellen  einge- 
lagert  sind. 

2.  Kennzeichnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Informationsträger  als  Plättchen  (7) 
ausgebildet  sind. 

3.  Kennzeichnung  nach  Anspruch  2, 
5  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Plättchen  (7)  als  geprägte  Abschnitte 
einer  dünnen  Aluminium-Folie  (12)  ausgebildet 
sind. 

io  4.  Kennzeichnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  auf  den  Plättchen  (7)  eine  Reihenfolge  von 
gefärbten  und  ungefärbten  photochromen 
Farbmolekülen  aufgebracht  ist,  aus  der  die  Se- 

15  kundärinformationen  entnehmbar  sind. 

5.  Kennzeichnung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Plättchen  (7)  kleine  Stückchen  eines 

20  großflächigen  wenige  Atomlagen  dicken  Holo- 
grammes  sind,  in  dem  die  Sekundärinformatio- 
nen  aufgenommen  sind. 

6.  Kennzeichnung  nach  Anspruch  2, 
25  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Plättchen  (7)  jeweils  mit  aneinander- 
gereihten  magnetischen  Teilchen  beschichtet 
sind,  aus  deren  Ausrichtungsabfolge  die  Se- 
kundärinformationen  entnehmbar  sind. 

30 
7.  Kennzeichnung  nach  Anspruch  1, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Informationsträger  Peptidketten  sind, 
aus  deren  Zusammensetzungsweise  die  Se- 

35  kundärinformationen  entnehmbar  sind. 
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